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RS UVS Niederösterreich 1993/04/15
Senat-WN-92-008

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1993

Rechtssatz

Bei einer Krankengeschichte handelt es sich weder um eine Niederschrift über die Vernehmung des Beschuldigten

oder eines Zeugen noch um ein Gutachten eines Sachverständigen, sondern um ein Beweismittel gemäß §51g Abs4

VStG. Die Verlesung ist daher auch gegen den Willen des Beschuldigten zulässig.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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